
                                                                     Gastspielvertrag

Zwischen dem Veranstalter:.......................................................................................................
Und den Cellolitas ( z.Z. bestehend aus                                                                
Vertreten durch:............................................................................................................................

1.1. Der Veranstalter verpflichtet die Cellolitas für ein Gastspiel am:                in:
        Beginn der Veranstalltung:
        Name und Adresse des Veranstaltungsortes:

 1.2. Die Cellolitas sind in der gesamten Ausgestaltung und Darbietung ihres Programmes frei 
       und nicht an Weisungen gebunden. Hinweise und Anregungen des Veranstalters können
       sich lediglich auf technische oder lokalbedingte Details beziehen. Ein Rügerecht bezüg-
       lich künstlerischer oder technischer Ausstattung steht dem Veranstalter nicht zu.

1.3. Der Veranstalter verpflichtet sich vor Ort eine reibungslose Durchführung des Konzertes 
       zu ermöglichen.
       Dazu gehört die Ermöglichung eines rechtzeitigen Aufbauens und Einstellen aller Anla-
       gen mindestens ......Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Der Veranstalter stellt einen
       Techniker, der mit der Anlage vertraut ist. Alle erforderlichen Räume und Anschlüsse 
        müssen in diesem Zeitraum zugänglich sein.
  
1.4. Der Veranstalter verpflichtet sich zum Abschluss der erforderlichen und vorgeschrie-
        benen Versicherungen, um der Haftung für alle Personen- und Sachschäden während der 
        Dauer der Veranstaltung nachzukommen.

2. Als Künstlergage berechnen wir ein Honorar von :

2.1. Die Abrechnung und Auszahlung mit/an die Cellolitas erfolgt unmittelbar nach der           
       Darbietung.

3. Die Cellolitas haben das vertraglich zugesicherte Recht auf Unterbringung. Die Unter-
bringungskosten gehen zu alleinigen Lasten des Veranstalters .

• Hotelreservierung :
• bequeme private Unterbringung für .......... Personen, inkl. Frühstück und Dusche

4. Den Cellolitas ist eine Garderobe zur Verfügung zu stellen, die geeignet ist zum Schmin-
ken(Spiegel) und Umziehen(wenn nötig beheizt).

5. Die Cellolitas Verpflichten sich alle erforderlichen Massnahmen zu treffen um das recht-
zeitige Eintreffen vor Ort zu ermöglichen. Sollte ein Eintreffen auf Grund höhere Gewalt 
wie z.B. Krankheit, Stau, Verspätung durch öffentliche Verkehrsmittel verhindert werden
werden der Veranstalter und die Cellolitas von ihrer Leistungspflicht und der Zahlung
einer Konventionalstrafe befreit.
 

 6.    Die zum Vertrag beigelegte Cateringliste ist Gegenstand dieses Vertrages.  

     
VERANSTALTER :                                                            CELLOLITAS vertreten durch :           


